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§ 2 T-PAG Abgabengegenstand
 T-PAG - Parkabgabegesetz 2006, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.05.2020

(1) Die Gemeinden werden ermächtigt, durch Verordnung des Gemeinderates für das Abstellen von mehrspurigen

Kraftfahrzeugen auf ö4entlichen Straßen, die für die Parkraumbewirtschaftung genutzt werden sollen, ausgenommen

in Kurzparkzonen nach § 25 der Straßenverkehrsordnung 1960, eine Abgabe – im Folgenden kurz Parkabgabe genannt

– zu erheben. Die Gemeinde hat, sofern es sich nicht um Gemeindestraßen handelt, vor der Erlassung einer solchen

Verordnung den Straßenverwalter zu hören. Für die Abgabe einer Äußerung ist eine angemessene, drei Monate nicht

übersteigende Frist festzusetzen.

(2) Für die Parkraumbewirtschaftung können jene ö4entlichen Straßen genutzt werden, die regelmäßig von einem

größeren Personenkreis als Parkraum nachgefragt werden.

(3) Ö4entliche Straßen im Sinn dieses Gesetzes sind die unmittelbar dem Verkehr mit Kraftfahrzeugen dienenden

Flächen von ö4entlichen Straßen im Sinn des Tiroler Straßengesetzes, LGBl. Nr. 13/1989, in der jeweils geltenden

Fassung.

(4) Die ö4entlichen Straßen, auf denen das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen abgabepEichtig ist, sind in

Verordnungen nach Abs. 1 hinreichend genau zu bezeichnen (Parkzonen). Weiters sind die Zeiten, in denen die

Abgabepflicht besteht, anzuführen.

(5) Auf die AbgabepEicht für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in einer Parkzone ist auf geeignete Art

hinzuweisen.
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